
COVID 19 Schutz und Handlungskonzept ZUR Tischtennistraining 

WIEDERAUFNAHME in der Oberessendorfer Sport und Festhalle ab dem 

01.07.2020   
 

ALLGEMEINES  

Das nachfolgend aufgeführte Konzept zur Wiederaufnahme des Tischtennistrainings in 

Oberessendorf ist eine Konkretisierung der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg gemäß 

der Corona-Verordnung vom 23.05.2020 und 25.06.2020. Das Konzept baut auf den 

Empfehlungen des Deutschen Tischtennisbundes auf.  

Diese Konzeption und die damit verbundene Erlaubnis, die Sportstätte nutzen zu können, 

wurde von der Gemeinde Eberhardzell genehmigt.   

 

Trainingszeiten der Tischtennisabteilung 

Dienstags 17:30 bis 19:00 Uhr 

Donnerstag 18:15 bis 22:00 Uhr 

Samstag und Sonntag von 10:00 bis 22:00 Uhr (Wettkämpfe von September bis April) 

 

Hygiene-Beauftragter für die Tischtennisabteilung ist Gerhard Brauchle,  

Scherriebengasse 2/1, 88436 Eberhardzell-Oberessendorf, Telefonnr. 07355/8623 

 

Der Sportverein Oberessendorf stellt die Hygieneartikel bereit, d.h.   

• Hand-Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt)  

• Desinfektionsmittel (gemäß der behördlichen Vorgaben) für Gegenstände, 

Sportgeräte, Ablageflächen etc.   

 

COVID 19 Schutz und Handlungskonzept für das Tischtennistraining vom SV 

Oberessendorf 

(Corona-Verordnung – Corona-Sportverordnung) 

Tischtennis ist ein Individualsport, kein Kontaktsport und die Trainingspartner sind mindestens 

2,74 Meter (Länge des Tisches) voneinander getrennt, der Tisch ist ein festes Trainingsgerät 

1) Mit dem Betreten der Halle verpflichtet sich der Teilnehmer die aktuell geltenden  

Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.  

2) Die Sporthalle dürfen nur gesunde und symptomfreie Personen betreten, die sich 

vorher über die WhatsApp–Gruppe angemeldet haben.  

Es dürfen sich maximal 20 Personen in der Turnhalle aufhalten. 



3) Mit dem Betreten der Halle erklärt sich der Teilnehmer einverstanden mit dem Eintrag 

seines Namens, Adresse, Zeitraum, Datum und seiner Telefonnummer in eine 

Teilnehmerliste und deren Speicherung für 4 Wochen.  

Nach Ablauf von 4 Wochen wird diese Liste vernichtet 

4) Kinder werden von den Begleitpersonen an der Eingangstüre abgeliefert und dort 

wieder abgeholt. Begleitpersonen betreten die Halle nicht. 

5) Auf dem Parkplatz der Sporthalle gilt die Abstandsregelung der aktuellen Corona-

Verordnung. 

6) Bei Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren, insbesondere 

sind bis zur Aufnahme des Spiels sowie beim Verlassen der Halle Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. 

7) Außerhalb der Spielbox muss der Abstand gemäß der aktuellen Corona-Verordnung 

eingehalten werden.  

8) Trainer und Spieler desinfizieren sich vor und nach dem Aufbau der Tischtennistische 

und Abtrennungen die Hände. Nach jeder Trainingseinheit werden die Tischoberflächen 

gereinigt. (Der DTTB warnt davor, die Platten zu desinfizieren, weil diese Mittel die 

Oberflächen der Tischtennisplatte zerstören). 

9) Es wird auf übliche Begrüßungsrituale (Handschlag vor und nach dem Spiel) sowie auf 

übliche Rituale wie Anhauchen des Balles oder Handabwischen auf dem 

Tischtennistisch verzichtet. 

10) Die Tische werden mit ausreichend Abstand aufgebaut und durch Umrandungen 

getrennt. 

11) Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist jeweils ein eigenes selbst 

mitgebrachtes Handtuch zu verwenden. 

12) Die Spieler*innen nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger vom 
Verein/Trainer. 

13) Die Corona – Sportverordnung erlaubt Körperkontakt, trotzdem sollte ein durchmischen 

der Gruppen vermieden werden, ebenfalls Doppelspiele. 

14) Während des Trainings besteht keine Maskenpflicht. 

15) Nach jedem Trainingspartnerwechsel erfolgt die Reinigung der Tische und in der Pause 

wird auf gute Durchlüftung der Halle geachtet. 

16) Nach dem Ende der Trainingseinheit werden die Tische, Abtrennungen und die 

genutzten Bälle gereinigt. 

17) Die Toiletten werden von maximal einer Person gleichzeitig genutzt und im Anschluss 

desinfiziert. 

18) Umkleideräume und Duschen können benutzt werden, aber mit einem Abstand von 

mindestens 1,5 Meter. Nachdem der Hallenbetreiber die Duschen nur einmal in der 

Woche reinigt müssen die Duschen durch die Trainingsteilnehmer selbst gereinigt und 

desinfiziert werden. 

 

Schutz und Handlungskonzept wurde erstellt am 06.07.2020 von Brauchle Gerhard 

 

 

 


